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 Veröffentlicht am 13.01.1977

Norm

AKHB Art6 Abs2 litb

VersVG §6 Abs3 B3

Rechtssatz

Maßgebend bei der Beurteilung des Nachweises der mangelnden Kausalität des Fehlens eines Führerscheines für

einen Unfall ist nicht das fallweise Verhalten eines nachlässigen Lenkers, sondern das gesetzestreue Verhalten des

durchschnittlich aufmerksamen Lenkers.
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